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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Die Rechtsprechung war weiterhin mit der Suche nach einer einheitlichen Auslegung
des Antirassimusgesetzes befasst. In Genf wurde die erstinstanzliche Verurteilung
eines Buchhändlers bestätigt, der ein antisemitische Passagen enthaltendes Buch des
französischen Philosophen Roger Garaudy verkauft hatte. Da der Buchhändler nicht aus
antisemitischen Gründen gehandelt habe, reduzierte das Gericht die Busse. In einem
analogen Fall hatte demgegenüber das Waadtländer Kantonsgericht einen
erstinstanzlich verurteilten Buchhändler mit der Begründung freigesprochen, dass nur
der Autor und der Herausgeber derartiger Publikationen bestraft werden können. Das
Bezirksgericht Baden (AG) sprach gegen zwei notorische Holocaust-Leugner, den Basler
Publizisten Jürgen Graf und dessen Verleger, den im Aargau lebenden Deutschen
Gerhard Förster, exemplarisch hohe Strafen aus. Sie wurden zu einem unbedingten
Freiheitsentzug von 15 resp. 12 Monaten verurteilt. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.09.1998
HANS HIRTER

Die 2007 eingereichten Standesinitiativen von Bern (07.300) und Basel-Stadt (07.310),
welche beide die Unterzeichnung und Ratifizierung der Menschenhandelskonvention
des Europarates forderten, wurden abgeschrieben, da die Konvention bereits 2008
unterzeichnet worden war. Das Übereinkommen bezweckt die Bekämpfung aller
Formen von Menschenhandel auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene. Die Schweiz
erfüllt weitgehend die Anforderungen der Konvention, nur bezüglich des
ausserprozessualen Zeugenschutzes besteht Handlungsbedarf. Der Bundesrat plant
deshalb die Schaffung einer nationalen Zeugenschutzstelle. Jährlich werden
voraussichtlich zehn bis fünfzehn Personen ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen
werden. Zum Einsatz kommt das Programm ausschliesslich dort, wo die Zeugenaussage
wesentlich dazu beiträgt, Delikte der Schwerstkriminalität aufzuklären. Der Bundesrat
rechnet mit Kosten von 150‘000 Franken pro Fall. Das Parlament ermächtigte den
Bundesrat zur Ratifizierung der Konvention und stimmte dem Gesetzesentwurf über
den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) zu. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2011
NADJA ACKERMANN

Die Annahme der Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“ im November 2009
gab Anlass zu zwei Vorstössen. Zum einen reichte der Kanton Basel-Stadt eine
Standesinitiative ein, welche eine Revision von Artikel 72 der Bundesverfassung fordert.
Dieser soll insbesondere das Verhältnis zwischen den Kirchen, anderen
Religionsgemeinschaften und dem Staat umfassender und verbindlicher regeln, aber
auch die Religionsfreiheit bezüglich der Errichtung religiöser Bauten ausformulieren.
Zum anderen reichte der Nationalrat Donzé (evp, BE) im selben Monat eine
parlamentarische Initiative ein, die eine Überprüfung der Artikel 15 und 72 der
Bundesverfassung forderte. Der Nationalrat hat im Frühjahr die Standesinitiative mit
108 zu 40 Stimmen und die parlamentarische Initiative mit 117 zu 29 Stimmen
verworfen. Breitere Unterstützung fanden die Vorstösse nur in der CVP-EVP-Fraktion.
Im Sommer gab auch der Ständerat der Standesinitiative keine Folge und folgte damit
dem Antrag seiner Kommission, die die bestehende Regelung in der Bundesverfassung
als genügend erachtet. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2012
NADJA ACKERMANN

Das Vermummungsverbot war auch auf kantonaler Ebene ein Thema. Im Kanton Basel-
Stadt wurde eine von der Jungen SVP lancierte Initiative für ein kantonales
Vermummungsverbot vom Parlament für ungültig erklärt. Die Initiative wollte im
Übertretungsstrafrecht einen neuen Paragraphen verankern, nach dem das Verdecken
des Gesichtes ausserhalb bewilligungspflichtiger Versammlungen, Demonstrationen
und Menschenansammlungen bestraft werden sollte.
Mehr Erfolg hatte das Vermummungsverbot im Kanton Tessin. Am 23. September wurde
eine von Giorgio Ghiringhelli lancierte Volksinitiative, die nach dem Vorbild Frankreichs
und Belgiens die Vermummung im öffentlichen Raum verbieten wollte, von 65,4% der
Stimmbürger gutgeheissen. Die avisierte Zielgruppe waren Burka- und
Niqabträgerinnen, obwohl diese im Südkanton kaum anzutreffen sind. Ghiringhelli ging

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN
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es denn auch bewusst um die Prävention. Ob die neue Verfassungsbestimmung zur
Anwendung kommen wird, hängt von der ausstehenden Gewährleistung der
Kantonsverfassung durch die Bundesversammlung ab (vgl. Kapitel 1d). 4

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Die zweite und verschärfte Auflage des Hooligan-Konkordats von 2012 muss leicht
revidiert werden. Dies beschloss das Bundesgericht, indem es im Januar 2014 eine
Beschwerde des Basler Grossrats Tobit Schäfer (sp, BS) teilweise guthiess. So
verstiessen die Mindestdauer des Rayonverbots von einem Jahr und die automatische
Verdoppelung der Meldeauflage bei unentschuldbarer Verletzung der Meldepflicht
gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und
Sicherheitsdirektoren (KKJPD) nahm den Entscheid gelassen hin. Während die
Erhöhung der Meldeauflage sowieso nur wenige Fälle pro Jahr beträfe, käme die
Herabsetzung der Mindestdauer des Rayonverbots gar einer Verschärfung des
Konkordats gleich, da dann auch bei geringfügigeren Vergehen Rayonverbote verhängt
werden könnten. Die übrigen Bestimmungen sah das Bundesgericht als
grundrechtskonform an. Eine Woche nach dem Entscheid beschloss der Baselbieter
Landrat, dem Konkordat nicht beizutreten. Eine Volksinitiative in beiden Basel ist
wahrscheinlich. Im April heizten Ausschreitungen beim Cupfinal in Bern sowie nach
dem Spiel des GC gegen den FCB in Basel die Diskussion über den Umgang mit
gewaltbereiten Fans weiter an. Insbesondere eine Haftpflicht für Schäden an Fanzügen
wurde gefordert. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 10.01.2014
NADJA ACKERMANN
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